
Das brauchen Sie nicht. - Gut, danke schön, Herr Abgeordne
ter.

Ich bitte nun den Abgeordneten Fikentscher von der Fraktion 
der SPD, das Wort zu nehmen.

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Dr. Fikentscher für die Fraktion der SPD:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren!

(Unruhe im Saal und Beifall bei der CDU/DA, als 
Prof. Heuer und ein weiterer Abgeordneter der 

PDS-Fraktion den Saal betreten und Platz nehmen)

Bei allem, was wir hier beraten, geht es nicht um endgültige oder 
über viele Jahre reichende Lösungen, sondern um Übergangsre
gelungen. Es geht also nicht darum, wie es in den nächsten drei, 
vier oder fünf Jahren sein soll, sondern vielmehr darum, wie es 
für die Studenten in den nächsten drei, vier oder fünf Monaten 
sein soll. Und über allem steht für uns auch das Prinzip, daß die 
Ausbildung unserer Jugend gesichert sein muß. Zu einigen 
Grundsätzen in unserem Bildungsausschuß und auch zur Hal
tung des Ministers hat mein Kollege vom Bündnis 90 schon eini
ges gesagt. Hier besteht Konsens zwischen uns. Wir möchten 
uns zu den einzelnen Punkten konkret äußern. Wir begrüßen es, 
daß es einen elternunabhängigen Sockelbetrag geben soll, der in 
der Bundesrepublik schließlich noch sehr umstritten und gar 
umkämpft ist. Wir halten diese 280 DM zwar für gering, und wir 
meinen, daß es in Abhängigkeit von Überlegungen aus dem So
zialbereich eher in die Gegend von 400 DM gehen sollte - in An
lehnung an den Sozialhilferegelsatz. Wir müssen natürlich auch 
zugeben, daß sich diese Überlegungen nicht nur auf diesen Be
reich beschränken dürfen, sondern daß wir das Wünschenswer
te mit dem Möglichen in Einklang bringen müssen.

Zum zweiten Punkt sind wir der Ansicht, daß ein Zuschlag für 
sozial wenig Begünstigte begrüßenswert ist. Und wenn hier der 
Begriff Elternunabhängigkeit hineinkommt, so müssen wir klar
stellen, daß es sich hier nicht um ein elternabhängiges Stipen
dium handelt, wie es oft dargestellt wird. Es handelt sich um eine 
elternabhängige Aufstockung. Und das ist wohl ein Unterschied, 
wenn man den elternunabhängigen Sockelbetrag mit in die 
Überlegungen einbezieht.

(Beifall bei der CDU/DA und bei der SPD)

Wir sind weiter der Ansicht, daß Zuschläge begrüßenswert 
und notwendig sind, wenngleich wir die Staffelung von 60, 80 
und 100 DM für problematisch halten, insbesondere an der Stel
le, wo es um das Kindergeld geht. Hier sollten wir, parallel zu 
Vorschlägen aus dem Arbeits- und Sozialbereich, eher versu
chen, einen Betrag von 100 DM anzustreben. Ich muß aber an 
dieser Stelle hinzufügen, daß dies zwar dringend notwendig er
scheint und mehr als wünschenswert ist, aber die Möglichkeiten 
dafür ja zuerst geschaffen werden müssen. Über Regelungen 
zum Leistungsstipendium müßte unseres Erachtens noch nach
gedacht werden, weil die bisherigen Regelungen sicherlich in 
der Vergangenheit sehr problematisch gewesen sind.

Zum 5. Punkt möchte ich sagen, daß ein Betrag von 450 M als 
Höchstsatz

(Zuruf: Elternabhängig!)

dem Betrag von 495 M als Mindestrente etwa gleichkommt, viel
leicht sogar noch etwas höher ist, weil die Vergünstigungen, die 
die Studenten durch die Wohnheime und durch die Vergünsti
gungen in der Mensa haben, hinzugerechnet werden müssen. 
Allerdings - und das muß an der Stelle gesagt werden -, es muß 
auch hinterfragt werden, ob die Finanzierung eben dieser Ver
günstigungen auch tatsächlich gesichert ist, und wenn ja, wer 
sie trägt. Hier werden Überlegungen notwendig, ob ein unab
hängiges Studentenwerk oder ähnliches bald hierfür in Betracht 
kommt, das nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten dann auch 
zu führen wäre. Also, an dieser Stelle haben wir noch Bedenken,

ob diese Sicherung, die dann den Einkommensgleichklang mit 
den Mindestrenten herbeiführen würde, auch vorhanden ist. 
Das ist unsere Stellung zu diesen Problemen. Danke.

(Beifall)

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Ich danke Ihnen, Herr Abgeordneter, und rufe nun von der 
Fraktion der DSU den Abgeordneten Walther auf. Entschuldi
gung da war noch eine Anfrage. Gestatten Sie noch eine Anfra
ge? Ja bitte, gehen Sie ans Saalmikrofon.

Frau Förtsch (PDS):

Herr Abgeordneter, ich hätte gern gewußt, wie Sie die Chan
cen von Studenten sehen, die nicht in Wohnheimen unterge
bracht sind. Es ist ja bekannt, daß die Wohnheimplätze nicht für 
alle Studenten reichen.

Dr. Fikentscher (SPD):

Das ist sicherlich richtig. Aber wenn Studenten nicht in einem 
Wohnheim Unterkommen, dann müßte man über Fragen der 
Mietbeihilfe oder ähnliches noch besonders nachdenken.

(Zuruf von der PDS: Müßte oder muß?)

Man muß natürlich. Aber es ist immer die Frage, wer es tut und 
in welchem Rahmen der Möglichkeiten es getan wird.

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Ich rufe nun noch einmal von der Fraktion der DSU den Abge
ordneten Walther auf.

Prof. Dr. Walther für die Fraktion der DSU:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich finde es et
was bedauerlich, daß die Fragestunde auch in der Formulierung 
sehr oder ausschließlich das Materielle in den Vordergrund 
schiebt. Ich möchte gleich sagen: Ich gönne jedem Studenten 
500 M, ich gönne ihm sogar mehr. Auch ich sehe 500 M insgesamt 
als etwas wenig an, um ein anständiges Leben zu führen. Aber 
ich möchte dazu natürlich nicht unerwähnt lassen, daß 500 M 
heute - oder 495 M, die Forderung der Studenten - das Zweiein
halbfache von dem sind, was gegenwärtig oder durch den alten 
„ruhmreichen“ Arbeiter-und-Bauern-Staat den Studenten zuge
mutet oder genehmigt wurde.

(Beifall bei den Koalitionsfraktionen)

Und auch diese 200 M sind ja nicht ewig. Zum Beispiel die, die et
was älter sind, haben auch nichts bekommen, wo die Eltern sich 
verpflichtet fühlten oder es als selbstverständlich ansahen, das 
zu finanzieren.

Ich halte grundsätzlich diese Festlegung, ob das bei 200 M oder 
280 M oder 495 M ist, für falsch. Ich halte das immer für den An
satz einer sozialistischen Gleichmacherei. Und ich möchte dabei 
gerade sagen: Wir haben ja nicht nur die Studenten im Sinn, son
dern wir haben auch noch Eltern, und sie, die jetzt Studenten 
sind, werden auch mal Eltern von Kindern sein, und es gehört 
nicht nur im Zusammenhang mit der Altersversorgung, sondern 
auch in anderen Dingen zur Solidarität oder zum sogenannten 
Generationenvertrag, daß diejenigen, die arbeiten können, es 
denen ermöglichen, zu studieren oder in Ehren alt zu werden, 
die selber nicht für sich sorgen können.

(Beifall bei der CDU/DA und bei den Liberalen)

Es ist von verschiedenen gefordert worden, unter anderem 
auch in der Verfassung - gegenwärtig vorliegende, geplante
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